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Kenntnisnahme 10.02.2020 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Umsetzungsbericht zum Förderprogramm "Gute Schule 2020" 

 
Begründung: 

 

 

Die Stadt Gladbeck erhält aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur langfristigen 

Finanzierung kommunaler Investitionen in Sanierung, Modernisierung und Ausbau kom-

munaler Infrastruktur ein Kreditkontingent von rd. 10.180.000 Euro, was verteilt auf die der 

Förderung zugrundeliegenden Jahre 2017 bis 2020 einem Jahresbetrag von rd. 2,55 Mio. 

Euro entspricht. 

 

Beschlusslage 

 

Seit der Schulausschuss in seiner Sitzung am 14.11.2016 der Verwaltung den Auftrag zur 

Einleitung der erforderlichen vorbereitenden Schritte zur Umsetzung von Maßnahmen im 

Rahmen von Gute Schule 2020 erteilt hat, hat die Verwaltung den Schulausschuss regel-

mäßig in Maßnahmenplanung und Umsetzung des beschlossenen Kataloges eingebunden.  

 

Die Verwaltung hat dem Schulausschuss in der Sitzung am 30.01.2017 und dem Rat der 

Stadt Gladbeck in der Sitzung am 09.02.2017 für das Programm „Gute Schule 2020“ die 

Umsetzung verschiedener Maßnahmen in 2017 vorgeschlagen. Die Beschlüsse erfolgten 

jeweils einstimmig.  
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Zur Konkretisierung des Maßnahmenkataloges und unter Berücksichtigung des Ausbaus 

der Josefschule aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) hat 

der Schulausschuss in seiner Sitzung am 18.09.2017 und der Rat der Stadt Gladbeck in sei-

ner Sitzung am 05.10.2017 die Maßnahmenplanung für den gesamten Förderzeitraum 

2017 bis 2020 beschlossen. Auch diese Beschlüsse erfolgten einstimmig. 

 

In der Sitzung am 04.02.2019 wurde dem Schulausschuss der Umsetzungsbericht für das 

Jahr 2018 vorgestellt und die Umsetzung der Maßnahmen 2019 ff. nach Maßgabe des 

Ratsbeschlusses vom 05.10.2017 einstimmig beschlossen. Um die Umsetzung der Arbeiten 

an den Maßnahmen in den Osterferien 2019 sicherzustellen, hat der Rat der Stadt Glad-

beck in seiner Sitzung am 01.07.2019 die Aufhebung des betreffenden Sperrvermerks ein-

stimmig beschlossen. 

 

 

Umsetzung 

 

Die Stadt Gladbeck hat in 2019 - wie bereits auch in 2017 und 2018 - den zur Verfügung 

gestellten Betrag von 2.538.550 Euro in voller Höhe abgerufen. 

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden in 2019 an verschiedenen Glad-

becker Schulen Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung von Schulraum und 

Schulgebäuden durchgeführt. Dafür stand aus dem beantragten Förderdarlehen ein Volu-

men von 1.269.275 Euro konsumtiv zur Verfügung. 

Bei Antragstellung wurden grundsätzlich Kostenrahmen für die jeweiligen Maßnahmen zu 

Grunde gelegt. Die Kosten wurden im weiteren Verlauf konkretisiert, als die Grundlagen-, 

Vorentwurfs- und Entwurfsplanungen vollständig abgearbeitet waren. Darüber hinaus 

konnten durch die erzielten Ausschreibungsergebnisse oder aber durch Unvorhergesehe-

nes Abweichungen der Kostenberechnungen festgestellt werden. 

 

 

Ratsgymnasium:  Fassadensanierung 

 

Am Ratsgymnasium sollte in 2019 der 1. BA für die Sanierung der denkmalgeschützten 

Fassade durchgeführt werden. Es haben bisher Begutachtungen durch das Architekturbüro 

Weber aus Hagen für die Sanierung stattgefunden. Um eine Methode für die Sanierung 

der Fassade zu finden wurden Musterflächen angelegt, um das beste Sanierungsverfahren 

in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz zu finden. Die Sanierung wird in 2020 begin-

nen.  

 

 

Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule: Sanierung 

 

In 2019 wurden an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule Brandschutzarbeiten im Erdge-

schoss und 1. OG durchgeführt.  
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Hierzu waren vorbereitende Arbeiten wie der Abbruch aller Flurdecken und das provisori-

sche Herrichten der Beleuchtung in den Fluren nach dem Abbruch erforderlich. Die Verwal-

tung erhielt durch Elektrogewerk/Lüftungsgewerk eine neue Unterverteilung und eine 

neue externe Lüftungsanlage. Im Lehrerzimmer/Caféteria ist eine Brandschutzwand einge-

zogen worden. 

 

 

Erich-Fried-Schule: Fenstererneuerung 

 

Die Erneuerung der Fenster und Eingangstüren an der Erich-Fried-Schule sind am Nord- 

und Südgebäude, hier an den Süd-West-Fassaden, durchgeführt worden. Die Erneuerung 

der Fenster inklusive Sonnenschutz wurde in Klassen-, Verwaltungs- und Toilettenräumen 

durchgeführt. Zudem wurden Fenster und Eingangstüren in Fluren und Treppenhäusern 

erneuert. Ausführung war in den Sommerferien 2019, Kosten 350.000,00 Euro.  

 

 

Südparkschule: Schwimmbadtechnik 

 

Mit der Komplettsanierung des Lehrschwimmbeckens in der Südparkschule ist im April 

2019 begonnen worden. Die Arbeiten werden am 31.01.2020 fertiggestellt sein. Die Kosten 

inklusive der vorher nicht ersichtlichen aber notwendigen Schadstoffsanierung (PAK = po-

lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) belaufen sich auf ca. 455.000,00 Euro. 

 

 

Mosaikschule: Erweiterung Schulgebäude 

 

Der Rohbau des Neubaus wurde im Frühjahr 2019 fertiggestellt, so dass ab dann mit den 

Ausbaugewerken begonnen werden konnte. Parallel erfolgte die Montage der Fenster und 

der Fassadenverkleidung. Die Montage von Innentüren und Innenfenstern sowie Malerar-

beiten wurden ebenfalls schulverträglich ausgeführt. Die Maßnahme steht kurz vor dem 

Abschluss. Die notwendigen Abnahmen (TÜV, Bauaufsicht) erfolgen Ende Januar bzw. im 

Februar 2020. 

 

 

Aus dem Förderprogramm werden auch in 2020 in der Ergebnisrechnung 981.375,00 Euro 

und im investiven Finanzplan 1.557.175,00 Euro berücksichtigt. Der Antrag für das För-

derdarlehen 2020 wird zur Fortführung der Maßnahmenplanung 2020 kurzfristig bei der 

NRW.Bank gestellt. 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

 

Maßnahmenliste Gute Schule 2020 – konsumtiv: 

 

Maßnahme 2020 

Ratsgymnasium 

 Fassadensanierung 2. BA 

 Sanierung Klassenräume, Aula 

 

395.000 € 

270.000 € 

Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule 

 Innensanierung, Brandschutzmaßnahmen 

 

316.375 € 

Summe der Maßnahmen: 981.375 € 

Zur Verfügung stehen: 981.375 € 

Maximal aus 2019 übertragbar in 2020 1.269.275 € 

 

 

Maßnahmenliste Gute Schule 2020 – investiv: 

 

Maßnahme 2020 

Mosaikschule 

 Erweiterung des Schulgebäudes 

 

222.175 € 

 Sporthalle Erich Kästner-Realschule Sa-

nierung 

 

605.000 € 

 Sporthalle Rentfort- Nord Sanierung 730.000 € 

Zur Verfügung stehen: 1.557.175 € 

Maximal aus 2019 übertragbar in 2020 1.269.275 € 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Schulausschuss nimmt den Umsetzungsbericht zur Kenntnis. Die Umsetzung der Maß-

nahmen 2020 erfolgt nach Maßgabe des Ratsbeschlusses vom 05.10.2017. 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

i.V. 

 

 

 

 

 

 

-Rainer Weichelt- 

Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 Schulausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 

 

  

 


